








Der Nachmittag des letzten Tages ist in der Regel der Fer-
tigstellung des Gruppenberichts vorbehalten. Der Organisa-
tor stellt der Gruppe und ihrem Berichterstatter hierfür einen
Raum und einen Computer mit Internetzugang zur Verfügung.
Zumeist lässt der Organisator die Gruppe während dieser Ar-
beit allein, bleibt jedoch in der Nähe, falls Fragen auftauchen.
Der Organisator stellt für die Teilnehmer eine Teilnahmebe-
stätigung aus. Diese Teilnahmebestätigung muss von den Teil-
nehmern den Einzelberichten an die nationalen Agenturen bei-
gefügt werden. Die Bestätigung wird in der Arbeitssprache des
Studienbesuchs ausgestellt, eventuell zusätzlich auf einer zwei-
ten Seite in der Sprache des Gastgeberlandes.

In manchen Ländern bildet ein informelles Abschlussessen
am letzten Tag oder am letzten Abend, zu dem alle gemein-
sam mit den Referenten eingeladen werden, den Höhepunkt
der Besuchswoche, aus dem sich oft langjährige Kontakte er-
geben.
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der Gruppenbericht 
als Spiegel 
gemeinsamer 
Überlegungen

Der Gruppenbericht

Beim ersten Treffen mit den Teilnehmern erinnert der Orga-
nisator an die Pflicht zur Erstellung eines Gruppenberichts und
fordert die Gruppe auf, einen Berichterstatter zu bestimmen.

Der Bericht erfüllt folgende Funktionen:

•  Er hilft den Teilnehmern dabei, durch Diskussion und den
Austausch von Eindrücken ihre Lernerfahrung zusammen-
zufassen;

•  er liefert dem Cedefop und den nationalen Agenturen In-
formationen für die Bewertung von Qualität und Effektivität
des Programms und von dessen Ergebnissen;

•  er gibt dem Organisator Aufschluss darüber, ob der Besuch
gut verlaufen ist, und vermittelt ihm Anregungen für die Or-
ganisation möglicher künftiger Studienbesuche;

•  er liefert Informationen, die von anderen Bildungs- und Be-
rufsbildungsfachleuten auf nationaler und europäischer Ebe-
ne genutzt werden können.

Handbuch für Organisatoren von Studienbesuchen46



Der Gruppenbericht dient als Instrument zur Reflexion über
die besprochenen Themen, nicht zur Kritik am Studienbesuch.
Gegebenenfalls kann ein gesondertes Formblatt zur Evalu-
ierung verteilt werden, auf dem die Teilnehmer ihre Beurtei-
lung zu Organisation, Zeiteinteilung und einzelnen Kompo-
nenten des Studienbesuchs abgeben können.

Bei der Ausarbeitung des Berichts sollten die Teilnehmer po-
tenzielle Leser berücksichtigen, denen der Bericht Gelegen-
heit bieten soll, aus den Erfahrungen der Teilnehmer zu ler-
nen. Man kann sich den Bericht als Basis für einen Artikel vor-
stellen, den die Teilnehmer schreiben, wenn sie vom Studien-
besuch an den Arbeitsplatz zurückkehren.

Der Bericht wird online in das Management-Informations -
system eingestellt.
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Das Cedefop hat ein interaktives Management-Informa-
tionssystem eingerichtet, das im Internet verfügbar ist unter
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/

Sobald die Gruppen feststehen, richtet das Cedefop für die
Organisatoren einen Zugang zu dem eingeschränkten Bereich
im System ein. Jeder Organisator erhält einen Benutzerna-
men und ein Passwort zugeteilt. Über das System erhalten
die Organisatoren Zugang zu Informationen über die Teilneh-
mer ihrer Gruppe, deren Hintergrund und die Kontaktdaten,
außerdem können Veränderungen bei der Zusammensetzung
der Gruppe verfolgt werden.

Ein Benutzerhandbuch für das Management-System steht on-
line zur Verfügung.
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Im Jahr 2000 wurde vom Rat der Europäischen Union eine
Strategie als Reaktion auf die wichtigsten Herausforderun-
gen entwickelt, mit denen Europa konfrontiert ist: Globalisie-
rung, demografischer Wandel und die Wissensgesellschaft.
Diese Strategie wird als Lissabon-Strategie bezeichnet. Mit
ihr setzte sich die Europäische Union ein ehrgeiziges Ziel:
„Das Ziel, die Union zum wettbewerbsfähigsten und dyna-
mischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu
machen – einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauer-
haftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeits-
plätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu
erzielen“ (siehe Textkasten 1).

Um zur Wissensgesellschaft zu werden, braucht Europa mehr
Wirtschaftswachstum, mehr und bessere Arbeitsplätze und
einen größeren sozialen Zusammenhalt. Um diese Ziele zu
verwirklichen, muss Europa seine Leistungsfähigkeit in der
Bildung und der Berufsbildung verbessern. Dies bedeutet, dass
alle Bürger Europas die Möglichkeit haben müssen, während
ihres gesamten Lebens Wissen, Qualifikationen und Kompe-
tenzen zu erwerben. Damit ist die allgemeine und berufliche
Bildung zu einem wichtigen politischen Instrument geworden.
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Daher einigten sich im Jahr 2001 die Bildungsminister erst-
mals auf eine gemeinsame Strategie für die allgemeine und
berufliche Bildung. Allen Bürgern Europas jeden Alters Zugang
zum Lernen zu bieten und die Qualität und Effizienz der all-
gemeinen und beruflichen Bildung zu verbessern, wurde als
höchste Priorität eingestuft. Darüber hinaus wurde beschlos-
sen, die Bildungs- und Berufsbildungssysteme für Länder
außerhalb Europas zu öffnen. Hierfür wurde 2002 ein Arbeits-
programm für die Jahre bis 2010 erarbeitet, das die Bezeich-
nung Arbeitsprogramm „Allgemeine und berufliche Bil-
dung 2010“ trägt. Bildung und Berufsbildung in Europa soll-
ten sich zur Qualitätsreferenz für die gesamte Welt entwic-
keln (siehe Textkasten 2).

Das Arbeitsprogramm „Allgemeine und berufliche Bildung
2010“ beinhaltet einen Prozess – den Bologna-Prozess –,
der 1999 eingeleitet wurde. Er hat zum Ziel, die Systeme der
Hochschulbildung in Europa einheitlicher und kompatibler
zu gestalten. Das lebenslange Lernen wurde 2001 zu einem
zentralen Ziel des Bologna-Prozesses erklärt (siehe Text-
kasten 4).

Angesichts des Stellenwerts und der wichtigen Rolle der Be-
rufsbildung für die Verwirklichung der Ziele von Lissabon be-
schlossen die verantwortlichen Minister, die europäischen So-
zialpartner und die Europäische Kommission eine enge Zu-
sammenarbeit auf diesem Gebiet. In der Erklärung von Ko-
penhagen (2002) kamen sie überein, die Berufsbildung trans-
parenter und offener zu gestalten und ihre Qualität zu verbes-
sern. Mit dem Kopenhagen-Prozess wird das Ziel verfolgt, den
Zugang zu lebenslangem Lernen zu erleichtern und die Mo-
bilität in Bildung und Beruf ebenso wie die geografische Mo-
bilität zu fördern (siehe Textkasten 3).

Die im Rahmen des Arbeitsprogramms „Allgemeine und be-
rufliche Bildung 2010“ beschriebene politische Arbeit findet
ihre Ergänzung im Programm für lebenslanges Lernen. Die-
ses integrierte Programm fördert die Zusammenarbeit an der
Basis in sämtlichen Bereichen der allgemeinen und beruflichen
Bildung. Sie bietet jedes Jahr Einzelpersonen und Institutio-
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nen finanzielle Unterstützung bei der Teilnahme an Tausen-
den von Kooperationsprojekte. Im Rahmen dieser Projekte
erhalten Lernende ebenso wie Lehrer und Ausbilder die Mög-
lichkeit, einige Zeit an einer Schule oder einem Unternehmen
im Ausland zu verbringen (siehe Textkasten 5).

Damit wurde ein einheitlicher Rahmen für die Zusammenar-
beit in der allgemeinen und beruflichen Bildung geschaffen.
Wie die Fortschrittsberichte belegen, hat dieser Rahmen mit
dazu beigetragen, Reformen auf nationaler Ebene voranzu-
treiben und verschiedene Referenzinstrumente für die EU zu
entwickeln.

Entscheidend für Fortschritte in den Bereichen, in denen noch
viel zu tun ist, und auch als Gewähr dafür, dass politische Ini -
tiativen und Instrumente in allen Bildungs- und Berufsbildungs-
systemen umgesetzt werden, ist, dass alle Beteiligten erreicht
werden. Das Studienbesuchsprogramm führt ein breites Spek-
trum an Fachleuten und Politikern aus dem Bildungs- und Be-
rufsbildungsbereich zusammen, die miteinander diskutieren
und voneinander lernen und ihre Erfahrungen mit der Umset-
zung der Strategien für lebenslanges Lernen in ihren Ländern
untereinander austauschen. Dieser Austausch unter denje-
nigen, die Verantwortung für Bildung und Berufsbildung tra-
gen, trägt zu einer facettenreichen Zusammenarbeit der Mit-
gliedstaaten und anderer teilnehmender Länder (Island,
Liechtenstein, Norwegen und Türkei) auf dem Gebiet des le-
benslangen Lernens zur Verwirklichung der Ziele von Lissa-
bon bei.
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TEXTKASTEN  1

Die Lissabon-Strategie für Wachstum und
Beschäftigung

Mit der im Jahr 2000 von den Staats- und Regierungschefs ange-
nommenen Lissabon-Strategie wurde ein ehrgeiziges Ziel gesetzt.
Bis 2010 soll die Europäische Union „zum wettbewerbsfähigsten
und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt“ wer-
den, „einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirt-
schaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem
größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen“. Für die Verwirklichung
dieses Ziels wurden drei Prioritätsbereiche festgelegt:
•  Europa für Arbeitnehmer und Investoren attraktiver machen,
•  Wissen und Innovation in den Mittelpunkt des Wachstums stel-

len,
•  mehr und bessere Arbeitsplätze schaffen.

Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass eine stärkere Wirtschaft mehr
Arbeitsplätze schafft. Innovation gilt als Motor für den wirtschaft-
lichen Wandel. Auf Integration angelegte sozial- und umweltpoliti-
sche Maßnahmen sollen dem wirtschaftlichen Wachstum weiteren
Auftrieb geben. Mit Blick auf die Ziele wurde ein ganzes Spektrum
an Maßnahmen und Reformen für wirtschaftliche, soziale und öko-
logische Erneuerung und Nachhaltigkeit vereinbart.

Neben tragfähigen makroökonomischen Rahmenbedingungen
wurde Wissen als ein entscheidender Faktor für die Wettbewerbs-
fähigkeit Europas als „lernende Wirtschaft“ angesehen. Auch die all-
gemeine und die berufliche Bildung tragen dazu bei, dass Chancen-
gleichheit und aktive Teilhabe an der Gesellschaft gewährleistet sind.
Die allgemeine und berufliche Bildung wurde somit als eines der
politischen Instrumente identifiziert, die Europa bei der Bewältigung
der Herausforderungen helfen sollen. Verstärkte Investitionen in die
Humanressourcen durch bessere Bildung und Qualifikation und die
Verbesserung der Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer sind zu
vorrangigen Aufgaben geworden.

Seit ihrer Überarbeitung im Jahr 2005 liegt der Schwerpunkt der
Lissabon-Strategie auf Wachstum und Beschäftigung. Die Europäi-
sche Kommission und die Mitgliedstaaten arbeiten dabei eng zu-
sammen. In den Mitgliedstaaten wurden nationale Programme für
Reformen in Gang gebracht, die auf gemeinsam festgelegten po-
litischen Leitlinien basieren. Über die Fortschritte erstatten die Mit-
gliedschaften jährlich Bericht. Erfahrungsaustausch und gemein-
sames Lernen bilden zentrale Aspekte dieser Arbeit.
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Im Zeitraum 2008 bis 2010 liegt der Schwerpunkt verstärkt auf den
sozialen Zielen Europas. Ihre Verwirklichung erfordert integrative Maß-
nahmen im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung und
kohärente und umfassend angelegte Strategien für das lebenslan-
ge Lernen. Im Rahmen der Lissabon-Strategie erarbeitete die Eu-
ropäische Kommission auch eine erneuerte Sozialagenda. Sie um-
fasst Initiativen in den Bereichen Beschäftigung und Soziales, Bil-
dung und Jugend, Gesundheit, Informationsgesellschaft und Wirt -
schaft.

TEXTKASTEN  2

Das Arbeitsprogramm „Allgemeine und
berufliche Bildung 2010“

Das Arbeitsprogramm „Allgemeine und berufliche Bildung 2010“
der Europäischen Kommission gibt den politischen Rahmen für die
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten im Bereich der all-
gemeinen und beruflichen Bildung zur Verwirklichung der Ziele von
Lissabon vor.
2001 vereinbarten die Mitgliedstaaten unter Respektierung der na-
tionalen Vielfalt drei gemeinsame Ziele für ihre Bildungssysteme:
•  die Qualität und Effizienz der Systeme zu verbessern,
•  allen den Zugang zum lebenslangen Lernen zu ermöglichen,
•  die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung der EU für

die ganze Welt zu öffnen.

Die Modernisierung und Reformierung der Bildungssysteme ist Auf-
gabe der Mitgliedstaaten und bleibt diesen vorbehalten. Darüber hin -
aus wurden auf der europäischen Ebene verschiedene politische
Initiativen und gemeinsame Referenzinstrumente entwickelt, die die
nationalen Reformen unterstützen sollen. Hierzu zählen unter an-
deren ein Rahmen mit Schlüsselkompetenzen für eine wissensba-
sierte Gesellschaft, die europäischen Qualifikationsrahmen, Euro-
pass, das Europäische System zur Übertragung und Akkumulierung
von Studienleistungen und das Programm für lebenslanges Lernen
(zu dem u. a. die Studienbesuche gehören).

Die Fortschritte der Union und der Mitgliedstaaten bei der Verwirk-
lichung der Ziele werden mittels eines Systems von Indikatoren und
Vergleichsgrößen für die Qualität der Bildung in Europa beobach-
tet. Die alle zwei Jahre von den Mitgliedstaaten vorgelegten natio-
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nalen Fortschrittsberichte bilden die Grundlage für einen gemein-
samen Bericht des Rates und der Kommission.

Bis 2006 sollten die Länder Strategien für das lebenslange Lernen
„von der Wiege bis zur Bahre“ für sämtliche Zweige und Bereiche
der allgemeinen und beruflichen Bildung erarbeitet haben. Ziel da-
bei war es, Bildung und Berufsbildung in Europa zur Qualitätsrefe-
renz für die gesamte Welt zu entwickeln.

Wechselseitiges Lernen und der Austausch von bewährten Verfah-
rensweisen zählen zu den wichtigsten Instrumenten der Zusammen-
arbeit mit Blick auf ein Höchstmaß an Qualität in Bildung und Be-
rufsbildung in Europa.

TEXTKASTEN  3

Der Kopenhagen-Prozess

Die 2002 im Vorfeld der Lissabon-Strategie und der Zusammenarbeit
im Bildungsbereich unterzeichnete Erklärung von Kopenhagen bilde-
te den Ausgangspunkt für eine engere Zusammenarbeit zwischen der
Europäischen Kommission, den Mitgliedstaaten und den europäischen
Sozialpartnern auf dem Gebiet der Berufsbildung. Der Berufsbildung
kommt bei der Gewährleistung des lebenslangen Lernens und der Be-
reitstellung der für eine wettbewerbsfähige und dynamische Wirtschaft
erforderlichen qualifizierten Arbeitskräfte eine zentrale Rolle zu.

Mit Blickrichtung auf das Ziel, die Qualität und Attraktivität der Berufs-
bildung zu steigern und ihr Profil gegenüber den übrigen Bildungs-
zweigen zu schärfen, wurden folgende Prioritäten festgelegt:
•  der Berufsbildung eine europäische Dimension zu verleihen (bes-

sere Zusammenarbeit zwischen den Berufsbildungseinrichtungen
und Förderung der Mobilität);

•  die Berufsbildung transparenter zu gestalten und das Informations-
und Beratungsangebot zu verbessern (Entwicklung eines Anrech-
nungs- und Übertragungssystems, mit dem Lernergebnisse aus der
Berufsbildung übertragbar werden, Stärkung der politischen Maß-
nahmen, Systeme und Verfahren auf dem Gebiet der lebensbeglei-
tenden Orientierung und Beratung);

•  die Anerkennung von Qualifikationen und Kompetenzen zu fördern
(Entwicklung eines einheitlichen Rahmens für die Übersetzung und
die Verbesserung der Transparenz von Qualifikationen und Kompe-
tenzen, Unterstützung für die Entwicklung von Qualifikationen und
Kompetenzen in den Wirtschaftszweigen, Entwicklung von gemein-



samen Grundsätzen für die Validierung von nicht-formalem und in-
formellem Lernen);

•  die Qualitätssicherung in der Berufsbildung weiterzuentwickeln (un-
ter Einbeziehung der Lernerfordernisse von Lehrern und Ausbildern).

Da die Berufsbildung in den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaa-
ten fällt, erfolgen die Aktivitäten zur Entwicklung eines gemeinsamen
Instrumentariums und einheitlicher Bezugsniveaus, die dazu beitra-
gen, dass Reformen durchgeführt werden und das Vertrauen unter den
wichtigsten Akteuren wächst, auf freiwilliger Basis.

Die Rolle der Sozialpartner bei der Umsetzung dieser Prioritäten wur-
den in verschiedenen politischen Dokumenten hervorgehoben.

Der Prozess hat die Bedeutung der Berufsbildung deutlich gemacht und
eine ganze Anzahl wichtiger Entwicklungen in Gang gebracht. Für die
Themenbereiche Schüsselkompetenzen, Qualitätssicherung im Hoch-
schulbereich und in der Berufsbildung, Qualität der Mobilität, lebens-
begleitende Orientierung und Beratung sowie Validierung von nicht-
formalem und informellem Lernen wurden Empfehlungen und gemein-
same Grundsätze erarbeitet. Die Entwicklung des Europäischen Qua-
lifikationsrahmens hat bereits beträchtliche Folgen nach sich gezogen,
denn die Arbeit an den nationalen Qualifikationsrahmen wirkt sich auf
alle Zweige und Ebenen der allgemeinen und beruflichen Bildung aus.
An dem Prozess ist ein breites Spektrum an Akteuren beteiligt, die in-
zwischen mit größerer Sachkenntnis und gewachsenem Interesse an
die gemeinsame Arbeit auf europäischer Ebene herangehen.

TEXTKASTEN  4

Der Bologna-Prozess

Der 1999, noch vor der Lissabon-Strategie eingeleitete Bologna-
Prozess ist eng mit dem Lissabon-Prozess verbunden, zu dem er
auch beiträgt, umfasst jedoch mit insgesamt 45 teilnehmenden
Ländern ein größeres Spektrum.

Ziel des Bologna-Prozesses ist die Schaffung eines gemeinsamen
europäischen Hochschulraums, in dem die Studierenden unter ei-
ner Vielzahl qualitativ hochwertiger Studienangebote in der ge-
samten Europäischen Union wählen können. Der Bologna-Prozess
verfolgt drei Hauptprioritäten:
•  Einführung eines dreistufigen Systems im Hochschulbereich

– Bachelor/Master/Promotion – in fast allen Ländern,
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•  Qualitätssicherung – in den meisten Ländern gibt es unabhän-
gige Qualitätssicherungsstellen,

•  Anerkennung von Qualifikationen und Studienzeiten – das Eu-
ropäische System zu Übertragung und Akkumulierung von Stu-
dienleistungen (ECTS) wurde in den meisten Ländern verbind-
lich eingeführt.

Die Europäische Union unterstützt die Modernisierung der Hoch-
schulen im Hinblick auf Curricula, Hochschulleitung und Finan-
zierung, um die Hochschulen in die Lage zu versetzen, den He-
rausforderungen der Globalisierung und des Wettbewerbs gerecht
zu werden und Anreize für Forschung und Innovation zu setzen.

TEXTKASTEN  5

Das Programm für lebenslanges Lernen
(2007-2013)

Das Programm für lebenslanges Lernen (LLP) ist ein Finanzierungs-
programm, das die politische Arbeit ergänzt. Es unterstützt jedes Jahr
Einzelpersonen und Institutionen bei der Beteiligung an Tausenden
von Kooperationsprojekten. Das Programm umfasst ein breites
Spektrum an Aktivitäten zum Thema Lernen von der frühen Kindheit
bis ins hohe Alter, mit denen Austausch und Mobilität innerhalb der
EU und in den anderen teilnehmenden Ländern gefördert werden. Es
fasst nahezu sämtliche Programme für den Bereich der allgemeinen
und beruflichen Bildung in einem Rahmen zusammen. Das Programm
für lebenslanges Lernen umfasst vier Sektorpogramme:

•  Comenius (Schulbildung)
•  Leonardo da Vinci (Berufsbildung)
•  Erasmus (Hochschulbildung)
•  Grundtvig (Erwachsenenbildung)

Darüber hinaus beinhaltet das LLP ein Querschnittsprogramm, zu
dem auch das Studienbesuchsprogramm gehört und mit dem die po-
litische Zusammenarbeit und Lernprozesse in der Politik unterstützt
werden; weitere Teile dieses Programms widmen sich den Bereichen
Sprachenlernen, IKT und Valorisierungsaktivitäten. Das Programm Jean
Monnet unterstützt europäische Einrichtungen und Vereinigungen.
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Das Programm sollte Folgendes enthalten:

1. Nummer der Gruppe
2. Thema, Titel 
3. Termine
4. Arbeitssprache
5. Kontaktdaten des Organisators: Anschrift, Telefonnummer, Faxnum-

mer, E-Mail-Adresse
6. Gruppenleiter (die für die Betreuung der Gruppe zuständige Person):

Name, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer, Mobiltelefonnummer
7. Angaben zum Hotel: Anschrift, Telefon-/Faxnummern, E-Mail-

Adresse, Zimmerpreis
8. Organisatorische Angaben:

(a)  Anreise zum Hotel (per Flugzeug, Bahn oder Pkw)
(b)  Kosten für Fahrten im öffentlichen Nahverkehr
(c)  Anschriften und Telefonnummern von Sehenswürdigkeiten

9. Inhalt und Zeitplan:
(a)  Begrüßungsabend: Ort, Datum, Uhrzeit
(a)  Sitzungen und Besichtigungen:

(i) Ort der Besichtigung (Name und Anschrift der Einrichtung
oder Organisation (keine Abkürzungen), kurze Beschreibung
ihrer Aufgaben sowie ihrer Rolle im Besuchsprogramm, Inter-
netadresse)

(ii) Treffpunkt, Uhrzeit
(iii) Gruppenleiter für die Besichtigung, falls nicht mit dem 

o. a. identisch
(iv) Referenten (Name, Position, Kontaktdaten, Thema/Haupt-

themen des Beitrags, Internetadresse der von den Referen-
ten vertretenen Einrichtung)

(v) Dauer der Sitzungen/Besichtigungen, Dauer von Frage-und-
Antwort-Runden, Pausen;

(vi) Mittagspause: Uhrzeit (Mittagessen wird angeboten ja/nein,
ggf. Kosten)

(vii) Rückkehr zum Hotel – Uhrzeit, Abschlussgespräche und Aus-
sprache – Uhrzeit

10. Teilnehmerliste mit Hintergrundinformationen, kann ggf. separat
beigefügt werden.

ANHANG 2
Muster für die Programmgestaltung 57

ANHANG 2

Muster für die
Programmgestaltung



ANHANG  3

Checkliste für die Organisatoren
von Studienbesuchen
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Eingang der Bestätigung des Cedefop, dass die Gruppen
zusammengestellt wurden

Übermittlung von Benutzername und Passwort für das System 
durch das Cedefop

Unterrichtung von Management und Kollegen, dass der Studienbesuch 
stattfindet

Zusammenstellung des Organisationsteams 

Hotel für die Unterbringung der Teilnehmer gefunden und vorläufige 
Vereinbarung getroffen

Benötigte Beförderungskapazitäten ermittelt und entsprechende 
Vereinbarungen getroffen

Einrichtungen und Organisationen für Besichtigungstermine gefunden 
und mit ihnen Kontakt aufgenommen

In Frage kommende Referenten gefunden und mit ihnen Kontakt 
aufgenommen

Liste mit in Frage kommenden Ersatzreferenten und -einrichtungen 
zusammengestellt

Unterlagen zum Studienbesuch an Referenten und Einrichtungen 
verschickt (Programmentwurf, Beschreibung, Teilnehmerliste mit Angaben 
zum beruflichen Hintergrund der Teilnehmer)

Das vorläufige Programm steht

Beruflicher Hintergrund, Interessen und Motive der Teilnehmer 
sind bekannt

Besondere Bedürfnisse der Teilnehmer wurden erfragt

Juli

Juli – August

12 Wochen vor 
dem Besuch (*)

12 Wochen vor 
dem Besuch

12 Wochen vor 
dem Besuch 

12 Wochen vor 
dem Besuch 

12 Wochen vor 
dem Besuch 

12 Wochen vor 
dem Besuch 

So früh wie 
möglich

So früh wie möglich 

So früh wie möglich 

10-12 Wochen 
vor dem Besuch

Zeitplanung


























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Vorkehrungen für Teilnehmer mit besonderen Anforderungen treffen

Kontaktaufnahme mit den Teilnehmern und Zusendung 
des Informationspakets (siehe Seite 37)

Ausarbeitung der Hintergrunddokumentation zum Thema im 
Gastgeberland und Versand an die Teilnehmer (Bereitstellung im System)

Eingang der Bestätigungen der Referenten und Gastgebereinrichtungen

Arrangement für ein informelles Treffen der Gruppe am Vorabend 
des ersten Besuchstages

Übermittlung des Programmentwurfs an die NA

Zimmerreservierungen im Hotel wurden von den Teilnehmern bestätigt

Übermittlung des endgültigen Programms an Teilnehmer und NA

Die Ziele des Besuchs und die Gliederung des Programms erläutern

Teilnehmer über den Gruppenbericht unterrichten und sie zur 
Wahl eines Berichterstatters auffordern

Teilnahmebestätigungen an die Teilnehmer ausgeben

Bei gastgebenden Einrichtungen und Organisationen bedanken

Weitergabe der Ergebnisse des Studienbesuchs

Management-System auf Änderungen überprüfen

Versand von Informationen an neu hinzugekommene Teilnehmer

6 Wochen vor 
dem Besuch 

6 Wochen vor 
dem Besuch 

6 Wochen vor 
dem Besuch 

6 Wochen vor 
dem Besuch 

4 Wochen vor 
dem Besuch 

1 Woche vor 
dem Besuch 

Informelles Treffen

Informelles Treffen

Letzter Besuchstag

Nach dem Besuch

Nach dem Besuch

Regelmäßig

Regelmäßig































(*)  Bei Studienbesuchen ab September können diese Zeiten etwas kürzer ausfallen. Es ist jedoch ratsam, mög -
lichst viel so früh wie möglich zu erledigen.

ZeitplanungVorgang
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